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 Antwort
 der Bundesregierung

 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten  Birgitt Bender, Elisabeth Scharfenberg,
 Dr. Harald Terpe,  weiterer Abgeordneter  und der Fraktion
 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
 – Drucksache 17/6414 –

 Über- und unterversorgte ärztliche Planungsbereiche in Verbindung mit der
 Relation Ärzte/Ärztinnen zur Bevölkerung

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Im  Rahmen  der  Debatten  um  das  geplante  Versorgungsgesetz  äußern  die  Bun-
 des-  und  Landespsychotherapeutenkammern  die  Befürchtung,  dass  die  Mög-
 lichkeit  des  Abbaus  von  Arztsitzen  in  rechnerisch  überversorgten  Gebieten
 insbesondere  ihre  Berufsgruppe  treffen  könne  und  hierdurch  eine  Situation  der
 faktischen  Unterversorgung  in  rechnerisch  überversorgten  Gebieten  entstehen
 könne.  Die  Antwort  der  Bundesregierung  auf  eine  Kleine  Anfrage  der  Frak-
 tion  der  SPD  (Bundestagsdrucksache  17/4643)  zeigt  auf,  dass  in  den  zehn
 Planungsbereichen  mit  den  höchsten  Versorgungsgraden  (584  bis  377,4)  eine
 extreme  Spreizung  bei  der  tatsächlichen  Relation  Psychotherapeuten/Psycho-
 therapeutinnen  pro  100  000  Einwohner/Einwohnerinnen  (zwischen  117,83
 und  19,03)  zu  verzeichnen  ist  und  sich  bei  den  Relationen  Überschneidungen
 mit  der  Versorgung  in  den  zehn  Planungsbereichen  mit  den  niedrigsten  Ver-
 sorgungsgraden  (107,5  bis  74,6  bei  Relationen  zwischen  37,11  und  5,84)  er-
 geben.

 Ziel  der  Kleinen  Anfrage  ist  es,  zu  klären,  ob  solche  Ungleichverteilungen
 auch  in  anderen  Arztgruppen  auftreten  und  allgemeiner  Handlungsbedarf
 besteht  oder  ob  diese  Ungleichgewichte  bei  Psychotherapeuten/Psychothera-
 peutinnen  Folge  der  auf  den  31.  August  1999  festgelegten  Stichtagsregelung
 sind  und  im  Interesse  der  Versorgung  der  Bevölkerung  eine  spezifische  Ände-
 rung sinnvoll ist.

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Die  Sicherstellung  einer  flächendeckenden  und  bedarfsgerechten  medizini-
 schen  Versorgung  ist  ein  zentrales  gesundheitspolitisches  Anliegen,  dem  an-
 gesichts  der  demographischen  Entwicklung  in  Zukunft  eine  zunehmende
 Bedeutung  zukommen  wird.  Mit  dem  geplanten  Gesetz  zur  Verbesserung  der
 Versorgungsstrukturen  in  der  gesetzlichen  Krankenversicherung  werden  die
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Gesundheit  vom  18.  Juli  2011
 übermittelt.
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Voraussetzungen  geschaffen,  damit  die  gemeinsame  Selbstverwaltung  die  Be-
 darfsplanung  zielgerichtet  weiterentwickeln  kann.  Darauf  aufbauend  können
 dann  die  notwendigen  Maßnahmen  zum  Abbau  der  Überversorgung  unter
 Berücksichtigung des tatsächlichen Versorgungsbedarfes ergriffen werden.

 Ziel  ist  es,  mit  Hilfe  einer  präziseren  Bedarfsplanung  sachgerechtere  Entschei-
 dungen  zu  ermöglichen.  Neben  der  Vorgabe,  dass  die  Selbstverwaltung  die
 Anpassung  der  Verhältniszahlen  für  alle  Arztgruppen  künftig  allein  nach  sach-
 gerechten  Kriterien  und  nicht  mehr  stichtagsbezogen  vornehmen  kann,  werden
 mit  dem  Gesetz  auch  die  Möglichkeiten  erweitert,  besondere  Versorgungs-
 bedarfe  einer  Region  zu  berücksichtigen.  Dadurch  können  durch  bundesweite
 Vorgaben  nicht  erfasste  regionale  Unterschiede  auch  zwischen  den  Regions-
 typen ausgeglichen werden.

 Eine  Ungleichverteilung  zwischen  der  Anzahl  der  Ärztinnen  und  Ärzte  und  der
 Einwohnerinnen  und  Einwohner  in  Städten  und  in  ländlichen  Regionen  tritt  bei
 allen  Arztgruppen  auf.  Sie  variiert  zwischen  den  Arztgruppen  und  ist  durch  das
 historisch  unterschiedliche  Niederlassungsverhalten,  das  unterschiedliche  Inan-
 spruchnahmeverhalten  der  Versicherten  sowie  bestehende  Mitversorgungsef-
 fekte bedingt.

 Bei  den  nachfolgenden  Angaben  sind  die  sich  aus  den  Gebietsreformen  in
 Sachsen  und  Sachsen-Anhalt  ergebenden  Änderungen  der  Planungsbereichszu-
 schnitte noch nicht mit berücksichtigt.

 1.  a)  Welche  zehn  Planungsbereiche  weisen  bundesweit  den  höchsten  Versor-
 gungsgrad  für  Hausärzte/Hausärztinnen  (§  101  Absatz  5  Satz  1  des
 Fünften  Buches  Sozialgesetzbuch  –  SGB  V)  aus,  und  wie  hoch  ist  dieser
 jeweils?

 b)  Wie  hoch  ist  in  diesen  Planungsbereichen  jeweils  das  Verhältnis  zwi-
 schen  tatsächlich  im  Planungsbereich  tätigen  Hausärzten/Hausärztin-
 nen  zur  Einwohnerzahl,  angegeben  in  Hausärzten/Hausärztinnen  pro
 100  000 Einwohnern/Einwohnerinnen?

 Die  Antworten  zu  den  Fragen  1a  und  1b  ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden
 Tabelle:

 Quelle: Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) (Stand Frühjahr 2011)



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 3 – Drucksache 17/6632
2.  a)  Welche  zehn  Planungsbereiche  weisen  bundesweit  den  niedrigsten  Ver-
 sorgungsgrad  für  Hausärzte/Hausärztinnen  (§  101  Absatz  5  Satz  1
 SGB  V) aus, und wie hoch ist dieser jeweils?

 b)  Wie  hoch  ist  in  diesen  Planungsbereichen  jeweils  das  Verhältnis  zwi-
 schen  tatsächlich  im  Planungsbereich  tätigen  Hausärzten/Hausärztin-
 nen  zur  Einwohnerzahl,  angegeben  in  Hausärzten/Hausärztinnen  pro
 100  000 Einwohnern/Einwohnerinnen)?

 Die  Antworten  zu  den  Fragen  2a  und  2b  ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden
 Tabelle:

 Quelle: Angaben der KBV (Stand Frühjahr 2011)

 3.  a)  In  welchen  zehn  Planungsbereichen  ist  bundesweit  das  Verhältnis  zwi-
 schen  tatsächlich  im  Planungsbereich  tätigen  Hausärzten/Hausärztinnen
 zur  Einwohnerzahl,  angegeben  in  Hausärzten/Hausärztinnen  pro  100  000
 Einwohnern/Einwohnerinnen, am höchsten?

 b)  Wie  hoch  ist  in  diesen  Planungsbereichen  jeweils  der  Versorgungsgrad
 für Hausärzte/Hausärztinnen?

 Die  Antworten  zu  den  Fragen  3a  und  3b  ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden
 Tabelle:

 Quelle: Angaben der KBV (Stand Frühjahr 2011)
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4.  a)  In  welchen  zehn  Planungsbereichen  ist  bundesweit  das  Verhältnis  zwi-
 schen  tatsächlich  im  Planungsbereich  tätigen  Hausärzten/Hausärztinnen
 zur  Einwohnerzahl,  angegeben  in  Hausärzten/Hausärztinnen  pro
 100  000 Einwohnern/Einwohnerinnen, am niedrigsten?

 b)  Wie  hoch  ist  in  diesen  Planungsbereichen  jeweils  der  Versorgungsgrad
 für Hausärzte/Hausärztinnen?

 Die  Antworten  zu  den  Fragen  4a  und  4b  ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden
 Tabelle:

 Quelle: Angaben der KBV (Stand Frühjahr 2011)

 5.  Wie stellen sich die in den Fragen 1 bis 4 abgefragten Daten für

 a)  Kinderärzte/Kinderärztinnen,

 b)  Augenärzte/Augenärztinnen,

 c)  Frauenärzte/Frauenärztinnen,

 d)  HNO-Ärzte/HNO-Ärztinnen,

 e)  Orthopäden/Orthopädinnen,

 f)  Nervenärzte/Nervenärztinnen/Psychiater/Psychiaterinnen  (§  4  Absatz  1
 Nummer 9 der Bedarfsplanungsrichtlinie),

 g)  Radiologen/Radiologinnen,

 h)  Psychotherapeuten/Psychotherapeutinnen  (falls  bei  der  Antwort  auf
 eine  aktuellere  Datenbasis  als  Anfang  2010  –  siehe  Bundestagsdruck-
 sache 17/4643 – Bezug genommen wird),

 i)  Geriater/Geriaterinnen (falls hierzu analoge Daten vorliegen),

 j)  Schmerz-  und  Palliativärzte/Schmerz-  und  Palliativärztinnen  (falls
 hierzu analoge Daten vorliegen)

 dar?

 Das  Bundesministerium  für  Gesundheit  hat  die  KBV  um  Mitteilung  der  ge-
 wünschten  Daten  gebeten,  die  sich  aus  den  als  Anlage  beigefügten  Tabellen
 entnehmen  lassen.  Die  gewünschten  Arztgruppen  umfassen  nur  einen  Teil  der
 Arztgruppen, die in der Bedarfsplanungsrichtlinie enthalten sind.

 Die  KBV  weist  daraufhin,  dass  in  der  Arztgruppe  der  Psychotherapeuten  der
 tatsächliche  Versorgungsgrad  berechnet  wurde.  Die  gesetzlich  vorgeschriebe-
 nen  Versorgungsanteile  für  psychotherapeutisch  tätige  Ärzte  und  Kinder-  und
 Jugendpsychotherapeuten  nach  §  101  des  Fünften  Buches  Sozialgesetzbuch



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 5 – Drucksache 17/6632
wurden  nicht  berücksichtigt.  Bei  der  Feststellung  von  Überversorgung  sind
 diese  Versorgungsanteile  jedoch  mit  einzubeziehen.  Die  vorgeschriebenen  Ver-
 sorgungsanteile werden nicht in allen Planungsbereichen ausgeschöpft.

 Aufgrund  dessen,  dass  die  in  den  Fragen  5i  und  5j  genannten  Arztgruppen
 keine  eigenen  Arztgruppen  im  Sinne  der  Bedarfsplanungsrichtlinie  darstellen,
 liegen die gewünschten Daten nicht vor.
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